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261 C 207t48

Amtsgericht Köln

Verkündet  am 13.04.2010

Felder-Wahlier, Justizhauptsekretärin
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Landgericht Köln

IM NAMEN DES VOLKES

Urteil

ln dem Rechtsstreit

der

d ie

Beklagten urid

Rechtsanwälte

g e g e n

Berufu ngsklägerin,

Prozessbevol lm ächticlte :

P rozes s b evol lnr ä chtiqte :

K läger in  urrd Berufungsbeklagte,

Rechtsanwäl te  Wennrng LI  a
H o c h k r e u z a i l e e  1 , 5 3 1 7 5  B o n n  -

hat die 1 1.  Ziv i lkantmer des Lar idger ic l r ts Koln
auf cJie rnündi lche Verhandl l rng vom 02.03.2010
durch die Vorsitzende Riclrterin am Landgericht Schntitz, die Richterin arTr
[-arrdger icht  Bieber uncl  den Richter am [_arrdger icht  Mörsch
fl ir Recht erkannt.



Die Berufung der
vom 01.122Q08
zuräckgewiesen.

Beklagten gegen das
261 C 207t08

Urteil des Amtsgerichts Köln
wird auf ihre Kosten

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

- Von der Darstellung des Tatbestandes wird gemäß den SS 313 a Abs. 1 Satz 1,
540 Abs. 2ZPO abgesehen. -

E N T.S C l-l E I p U N G S G R Ü N p E:

Wegen des Sachverhalts wird auf den Tatbestand der angefochtenen Entscheidung
Bezug genommen.

Das Amtsgericht hat in der angefochtenen Entscheidung die Beklagte verurteilt, an
die Klägerin 3^374,80 € nebst Zinsen zu zahlen und im Übrigen die Klage
abgewiesen. Dagegen richtet sich die Berufung der Beklagten, die geltend macht,
das Urteil des Amtsgerichts sei verl'ahrensfehlerhaft. Die Mietwagenkosten hätten
nicht nach dem Schwacke-Automietpreisspiegel 2007 ermittelt werden dürfen, da
dieser wegen fehlender Erhebung der Daten keine geeignete Schätzungsgrundlage
für die Mietwagenkosten darstelle. Aufgrund der von ihr vorgetragenen
Internetangebote sowie der erstinstanzlich vorgelegten Erhebungen von Dr- Holger
Zinn und des Fraunhofer lnstituts und der in Bezug genommenen zahlreichen sich
gegen eine Anwendung des Schwacke-Automietpreisspiegels 2007 aussprechenden
Entscheidungen anderer Instanzgerichte seien jedenfalls hinreichende Zweifel darin
begründet, dass die in der Schwacke-Liste dargestellten Tarife tatsächlich üblichen
Normaltarifen entsprechen. lnsoweit hätte das Amtsgericht auch ein
Sachverständigengutachten zur Frage der Angemessenheit der in der
Schwacke-Liste dargestellten Tarife einholen müssen^ Hinsichtlich des weiteren
Vorbringens der Beklagten im Übrigen wird auf ihre Berufungsbegründung Bezug
genommen.



Die Klägerin ist der Berufung entgegengetreten und hat im Wesentlichen ihren
erstinstanzlichen Vortrag wiederholt.

Hinsichtfich des weiteren Vorbringens der Parteien im übrigen wird auf den
Akteninhalt sowie auf die zu den Akten gereichten Unterlagen Bezug genommen,

Die verfahrensrechtlich bedenkenfreie Berufung der Beklagten ist in der Sache
unbegrundet.

Zu Recht und nrit zutreffender Begründung, auf die zur Vermeidung von
Wiederholungen voll inhaltl ich Bezug genontmen wircl, hat das Amtsgericht die
Beklagte verurtei l t ,  fürdre hiervor l iegenden 15 Fal le,  rest l ichen Mietz ins in Höhe von
insgesamt 3.374,86 € nebst jewei i iger Zinsen zu zahlen. Auch das weitere
Vorbringen der Beklagten in der Berufungsinstanz rechtfertigt keine andere rechtl iche
Beufieilung. Zur Verrleidung weiierer Wiederhoiung wird auf das Urieil cier Kammer
vom 15.12.2009 * 1.1 S 394/08 -  verwiesen, durch das die Bekiagte gleichfal ls in
einem Parallelfall verurtetlt worden ist, restl ichen Mietzins zu zahlen. Ergänzend
weist  d ie Kamrner darauf hin,  dass der Einwand der Beklagten, die Kläger in müsse
beweisen, dass njcht zu einem günstigeren Tarif hätte angenrietet werden können,
nicht durchgreift. Dies setzt zunächst voraus, dass die Geschäcligten zu einem
frberhöhten Taril angemietet haben, was jedoch cJie Beklagte darzulegen hat.
Insoweit  hat  s ie s ich ledigl ich wiederum auf Internetar-rgebote berufen, die nicht  den
regionalen Berelch betreffen und auch nicht den ZeitpLrnkt der Annrietung der
Geschädigten. Dies hat das Anrtsger icht  in der angefochtenen Entscheidung im
Übrigen entsprechend der Rechtsprechung der Kanrrner zutreffend und ausführlich
dargelegt. Das Gleiche giit für die vom Amtsgericht zuerkannten Nebenforderungen.

Nach alledenr war die Berufung rnit der Kosterrfolge aus S 97 ZPO zurückzr:weisen

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus den gg 708 Nr. 10,
7 1 1 , 7 1 3  Z P O .

Die Revis ion war nicht  zuzulassen, wei l  d ie gesetzl ichen Voraussetzungen nach

S 543 Abs. 2 ZPO nicht vorliegen
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